
Stalking-Gesetz tritt in Kraft

Mitteilung des Referats Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministerium der Justiz vom 30.3.2007

Das Gesetz zum strafrechtlichen Schutz von Stalking-Opfern
ist heute im BGBl verkündet worden und tritt am 31. März
2007 in Kraft.
„Stalking-Opfer werden künftig strafrechtlich besser ge-
schützt. Der Gesetzgeber hat damit ein eindeutiges Zeichen
gesetzt: Stalking ist keine Privatsache, sondern strafwürdiges
Unrecht“, so Bundesjustizministerin Brigitte Zypries zu der
Gesetzesnovelle.
Der neue Straftatbestand in § 238 des Strafgesetzbuches
(StGB) hat folgenden Wortlaut:
§ 238 Nachstellung
(1) Wer einem Menschen unbefugt nachstellt, indem er be-
harrlich
1. seine räumliche Nähe aufsucht,
2. unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln oder
sonstigen Mitteln der Kommunikation oder über Dritte Kon-
takt zu ihm herzustellen versucht,
3. unter missbräuchlicher Verwendung von dessen personen-
bezogenen Daten Bestellungen von Waren oder Dienstleis-
tungen für ihn aufgibt oder Dritte veranlasst, mit diesem
Kontakt aufzunehmen,
4. ihn mit der Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrt-
heit, Gesundheit oder Freiheit seiner selbst oder einer ihm
nahe stehenden Person bedroht, oder
5. eine andere vergleichbare Handlung vornimmt und da-
durch seine Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.
(2) Auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren ist
zu erkennen, wenn der Täter das Opfer, einen Angehörigen
des Opfers oder eine andere dem Opfer nahestehende Person
durch die Tat in die Gefahr des Todes oder einer schweren
Gesundheitsschädigung bringt.
(3) Verursacht der Täter durch die Tat den Tod des Opfers,
eines Angehörigen des Opfers oder einer anderen dem Opfer
nahe stehenden Person, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von
einem Jahr bis zu zehn Jahren.
(4) In den Fällen des Absatzes 1 wird die Tat nur auf Antrag
verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen
des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung
ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.
Das heute verkündete Gesetz sieht neben dieser Ergänzung
des StGB auch eine Änderung der Strafprozessordnung
(StPO) vor. Dort wird u.a. der Haftgrund der Wiederholungs-
gefahr des § 112a StPO insoweit ergänzt, als in schwerwie-
genden Fällen auch gegen gefährliche Stalking-Täter die
Untersuchungshaft angeordnet werden kann, wenn schwere
Straftaten gegen Leib und Leben zu befürchten sind.
Die neue Vorschrift ist auf Handlungen, die vor ihrem Inkraft-
treten begangen worden sind, nicht anwendbar.

Mitteilungen

58. Deutscher Anwaltstag in Mannheim vom 17.–19. Mai 2007 –
Veranstaltung der AG Familienrecht
„Vorfahrt f�r Kinder“ – Wer profitiert wirklich von der Unterhaltsrechtsreform?

Nach langem Hin und Her haben Union und SPD im Streit um
das neue Unterhaltsrecht einen Kompromiss gefunden. Seit
letztem Herbst lag der Gesetzentwurf im Rechtsausschuss des
Bundestages. Die Arbeitsgemeinschaft Familienrecht nutzte
bereits den diesjährigen DAT für eine kritische Auseinander-

setzung mit dem neuen Recht. Verschiedene Referenten gin-
gen der Frage nach, ob die geplante Änderung eine echte
Stärkung des Kindeswohls zur Folge hat oder nur ein schein-
barer Vorrang für minderjährige Kinder geschaffen wurde.
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Dr. Wolfram Viefhues, weiterer aufsichtsführender Richter am
AG Oberhausen, referierte mit anschaulichen Beispielen über
die Auswirkungen der allgemeinen Änderungen im Unter-
haltsrecht auf das Kindeswohl, insbesondere bei Fragen der
Unterhaltsbefristung, der gesteigerten Erwerbsobliegenheiten
und der neuen Rangordnung. Dr. Jürgen Soyka, Vorsitzender
Richter am OLG Düsseldorf, sprach zur Neugestaltung der
Düsseldorfer Tabelle und zur Durchführung der Mangelfall-
berechnung im Unterhalt.
Rechtsanwalt Jörn Hauß (Duisburg) befasste sich mit den
Folgen der geplanten Unterhaltsberechnung für den Bezug
von Sozialhilfe und Arbeitslosengeld II.

Rechtsanwalt Heinrich-Ulrich Spieker (Bielefeld) sprach über
die Folgewirkungen eines geänderten Unterhaltsrechts auf das
Steuerrecht.
Rechtsanwalt Dr. Mathias Grandel, Mitglied des Geschäfts-
führenden Ausschusses der AG Familienrecht, moderierte die
Veranstaltung.
Ein ausführlicher Bericht über die gut besuchte Veranstaltung
folgt im FF 5/2007.

Annette Wilmes, Berlin

Bericht �ber die Sitzung der Regionalbeauftragten am 23./24.3.2007
in Kçln

Wie seit nunmehr drei Jahren üblich, fand die jährliche Sit-
zung der Regionalbeauftragten mit den Mitgliedern des Ge-
schäftsführenden Ausschusses an dem Ort der bevorstehenden
Herbsttagung in Köln statt.
Neu in den Reihen der Regionalbeauftragten wurde für den
OLG-Bezirk Hamburg Frau Rechtsanwältin Brockmann-Wie-
se, Mitglied des Fachausschusses Familienrecht der Hansea-
tischen Rechtsanwaltskammer, Fachanwältin für Familien-
recht und Mediatorin, begrüßt.
Die Pläne für die Herbsttagung 2007 wurden vorgestellt:
Unter dem Motto „Mein Kind – Dein Kind – Unser Kind“
sollen alle wesentlichen Aspekte des familienrechtlichen Ver-
fahrens, bezogen auf das betroffene Kind, näher untersucht
werden.
Beispielhaft seien hier das Kindeswohl sowie die Rolle und
Aufgabe des Verfahrenspflegers, des Sachverständigen und
selbstverständlich auch des Rechtsanwalts genannt.
Die diesjährige Umfrage der Arbeitsgemeinschaft, die im Mai
über die Regionalbeauftragten an die Mitglieder verteilt wer-
den wird, soll – in Anlehnung an das Thema der bevorstehen-
den Herbsttagung – der Sammlung und Auswertung bisheriger
Erfahrungen mit den verschiedenen Vermittlungsmodellen
(z.B. Cochemer Modell) und der gerichtlichen Mediation
dienen. Auch werden Aufschlüsse über die Praxis der Mitglie-
der in Bezug auf Vergütungsvereinbarungen erwartet.
Der Chatroom ist, wie sich auch in der Sitzung herausstellte,
noch nicht hinreichend bekannt. Er ist über die Begrüßungs-
seite der Arbeitsgemeinschaft unter dem Begriff „Internet“ zu
erreichen, eine Bedienungsanleitung wurde bereits im
Newsletter, Ausgabe Februar 2007, veröffentlicht.
Die Arbeitsgemeinschaft beabsichtigt unter tatkräftiger Mit-
hilfe des Europabeauftragten, Herrn Rechtsanwalt Schmitz,

eine Liste ausländischer Institutionen, Verbände und Rechts-
anwälte zu erstellen, die bei Streitigkeiten mit Auslandsbezug
herangezogen werden können. Auf diese Liste können die
Mitglieder dann bei Bedarf zugreifen.
Lebhaft war am 2. Sitzungstag der Austausch über die Fort-
bildungsveranstaltungen der Arbeitsgemeinschaft. Das ge-
samte Team von conventionpartners nahm teil, sodass viele
praktische Fragen direkt geklärt werden konnten. Neben be-
reits geplanten Veranstaltungen für das 2. Halbjahr 2007
wurden neue Referenten ebenso erörtert wie neue Themen.
Dem Bewertungsbogen, der aktuell um die Frage nach einem
Fortbildungswunsch für Mitarbeiter ergänzt und bei Semina-
ren an die Teilnehmer verteilt wird, kommt dabei besondere
Bedeutung zu.
Einige Veranstaltungen werden in Kooperation zwischen
mehreren Regionalbeauftragten, wie z.B. Naumburg/Dresden,
Oldenburg/Bremen und Nürnberg/Bamberg durchgeführt
werden.
Eine lebhafte Diskussion entwickelte sich bei der Frage, in
welcher Form für Fortbildungsveranstaltungen geworben
werden soll. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass
auch im Internet die aktuellen Fortbildungsveranstaltungen
veröffentlicht sind und über diesen Weg eine (elektronische)
Anmeldung möglich ist.

Dr. Eva Niebergall-Walter, Rechtsanwältin und Fach-
anwältin für Familienrecht, Kaiserslautern
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